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Der rationale Staat
und seine burokratischen

Grenzen -
Philipp Albert Stapfer auf der Suche nach

den Antworten der Luzerner Schul-Enquéte

(Red.) Seit einigen Jahrzehnten dominiert in
der Schulpolitik die Vorstellung, die Schule
miisse vermehrt expertokratisch kontrolliert
und gesteuert werden. Diese Vision ist nicht
neu, sondern hidngt eng mit der Entstehung
der modernen Schul- und Bildungssysteme
zusammen. Der nachfolgende Beitrag zeigt
am Beispiel der ersten flachendeckenden
Schulumfrage der Schweiz aus dem Jahre
1798/1799 auf, dass diese Ambitionen schon
am Ende der Frithen Neuzeit Probleme auf-
geworfen haben.

B Markus Fuchs

Rationalstaatliche Ambitionen

und Wissenschaften der Helvetischen Repub-
lik, versuchte im Februar 1799 mittels einer
gross angelegten Enquéte Einblick in die Schulwirk-
lichkeit der einzelnen Gemeinden zu erlangen (vgl.
Schmidt 2009). In dem neu geschaffenen Zentral-
staat war dieses Unterfangen eine bemerkenswerte
Herausforderung. Zum grossen Teil blieben die kan-
tonalen Institutionen des Ancien Régimes die einzi-
ge stabile Grundlage fur das politische und rechtli-
che Geschehen. Einen entsprechend schweren Stand
hatte der Auf- und Ausbau eines gesamtschweizeri-
schen Verwaltungsapparats, der nach rationalen
Prinzipien funktionieren sollte. Der Blick Uber die
Grenze nach Frankreich konnte zur Ausgestaltung
der helvetischen Burokratie als Inspirationsquelle
dienen (Brian 2001, S. 6, 200ff.), wobei auch auf
eidgendssischem Gebiet vorrevolutionare Vorschla-
ge einer wissenschaftlich fundierten, planméssigen
Staatsverwaltung bestanden (Iselin 1888). Aller-
dings konnte in Frankreich auf eine lange Tradition
des Zentralstaates gebaut werden, wahrend in der
Schweiz die neue Elite kaum Uber Verwaltungser-
fahrung verfugte.
Stapfer verfolgte mit der Schul-Enquéte und den
weiteren vier Enquéten® durchwegs rationalstaatli-

Philipp Albert Stapfer, der Minister der Kiinste

che Ambitionen. Auf der Basis einer empirischen
Erhebung sollte das bestehende Schulwesen des
Ancien Régimes durchleuchtet werden. Zwei Mona-
te war der Minister im Amt, als er am 11. Juli 1798
die Verwaltungskammer des Kantons Luzern auf-
forderte, ihm Informationen Uber das Schulwesen
zuzustellen: «Ferner bin ich von der Regierung be-
auftragt, mir von ihnen eine vollstaindige Samm-
lung getrukter oder, wenn keine solche vorhanden
seyn solten handschriftlicher Berichte Gber den Zu-
stand der Akademien, Schulen und Kirchen in ihrem
Kanton bey Anfange unserer Revolution, nebst ei-
nem Verzeichnis der Besoldungen wund den
Hulfsquellen, aus denen sowohl die ordentlichen
Umkosten bestritten, als die aussergewohnlichen
Auslagen geschopft wurden, wie auch die ihnen
bekannten oder von einsichtsvollen und patrioti-
schen Burgern eingesandten Vorschlage zu Vervoll-
kommnung und zwekmadssigern Einrichtung des
offentlichen Unterrichts, in so kurzer Zeit als es oh-
ne Nachteil fur Genauigkeit und Vollstandigkeit ge-
schehen kann, fur mein Bureau auszubitten, theils
damit der Grund zu einem Nationalarchiv fur den
offentlichen Unterricht und die Bildungsanstalten
unsers Vaterlandes gelegt, theils damit ich in Stand
gesezt werde, meinen allgemeinen Verbesserungs
und Erweiterungs Plan des ganzen Erziehungswe-
sens, an die vorhandenen Einrichtungen und Hulfs-
mittel anzuschliessen und nach unsern Bedurfnissen
zu berechnen» (BAR B(0) 1451, 11. Juli 1798; vgl.
Grunder 1998, S. 354). Dieser allgemein gehaltene
Aufruf wurde schliesslich in der Schul-Enquéte zu
einem spateren Zeitpunkt weiter prazisiert.

Die verfassungsmassig vorgesehene, fein veras-
telte Struktur der helvetischen Verwaltung erfor-
derte eine aktive Verkettung der beteiligten Akteu-
re. Die Regierung, welche als Auftraggeber am An-
fang dieser Kette stand, konnte nur dann davon
ausgehen, dass der Auftrag befriedigend erledigt
wulrde, wenn die Kommunikation zwischen den
verschiedenen Amtern auf helvetischer, kantonaler,
distriktaler und kommunaler Ebene wirklich ge-
wahrleistet war. Stapfers Schul-Enquéte setzte auf
ein reibungsloses Funktionieren dieser Kette. Der
Minister erwartete, dass er mit seinem Fragebogen
bis in die letzte Dorfschule vorstosse, und diese Gber
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Tabelle von Franz Regis Krauer aus der Enquéte des Luzerner Erziehungsrats (BAR B(O) 1454).

die Verwaltungskette mit ihm kommunizieren kon-
ne. Wie gut — oder vielmehr wie schlecht — die Di-
rektoren, Minister, Statthalter, Mitglieder der Ver-
waltungskammer oder des Erziehungsrates, Agen-
ten, Lehrerinnen und Lehrer verwaltungstechnisch
funktionierten, soll hier anhand der Odysee von
Stapfers Schul-Enquéte im Kanton Luzern nachge-
zeichnet werden. Ausgangspunkt dieser Studie ist
die Feststellung, dass die Luzerner Antworten bis-
lang weder im Bundesarchiv Bern (BAR) noch im
Staatsarchiv Luzern (StalLU) aufzufinden waren. Am
Beispiel dieses ungelosten Problems soll aufgezeigt
werden, dass die Helvetische Republik in ihrer Ent-
wicklung nach rationalen Prinzipien auf burokrati-
sche Grenzen stiess.

Akteure der helvetischen Verwaltung

um besseren Verstandnis der relativ kompli-

zierten helvetischen Regierungs- und Verwal-

tungsstruktur sind anschliessend die wesentli-
chen Akteure und ihre grundsatzlichen Kompeten-
zen aufgelistet:

Die Legislative existierte als Folge des zentralis-
tisch angelegten Staatsgebaudes nur auf héchster
helvetischer Ebene und wurde auf indirekte Weise
durch Wahlméanner bestimmt (ASHR, Bd. 1, S. 574).
Sie bestand in Analogie zur franzésischen Direktori-
alverfassung aus zwei Kammern: dem Grossen Rat
und dem Senat. Im Grossen Rat waren zu Beginn
acht Reprasentanten pro Kanton vertreten. Spater
sollte die Zahl der Mitglieder relativ zur Bevolke-
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rungsverteilung stehen. Der Grosse Rat entwarf Ge-
setze und Beschlusse, Uber welche der Senat ab-
stimmte. Dieser bestand aus je vier Abgeordneten
pro Kanton und spater auch aus ehemaligen Direk-
toren (Fankhauser 1993, S. 47).

Das Vollziehungsdirektorium erhielt als oberste
exekutive Gewalt gegentber der Legislative und
der Judikative politische Privilegien. Beispielsweise
konnte es die Gesetzgebenden R&te zur Beratung
vorgegebener Themen verpflichten (ASHR, Bd. 1, S.
579). Entgegen dem Prinzip der Gewaltentrennung
wurde der Prasident des Obersten Gerichtshofs vom
Direktorium gewahlt (Fankhauser 1993, S. 36). Die
Direktoren nahmen sich einer Grosszahl unter-
schiedlicher politischer Probleme an und delegier-
ten die Geschafte nur zégerlich. Dementsprechend
gab es innerhalb des Direktoriums keinerlei depar-
tementale Aufteilung und Spezifizierung. Die Di-
rektoren versuchten die anstehenden Beschlisse
moglichst schnell voranzutreiben, wie aus einem
Bericht einer Senatskommission hervorgeht: «Das
Directorium fasst in seinen alltaglichen, gewohnlich
8 Stunden lang dauernden Sitzungen 50-80 Be-
schltsse mit Inbegriff der Depeschen (...). Viele die-
ser Beschlusse und Depeschen sind dringend und
mussen also auf der Stelle oder im Laufe des Tages,
alle aber innert 24 Stunden verfertigt werden (...).
4 Secretars sind gewohnlich den ganzen Tag, von 7
Uhr morgens bis 8 Uhr Abends, nicht selten auch
einen Theil der Nacht hindurch beschaftigt» (ASHR,
Bd. 4, S. 1044f.).

Andreas Fankhauser bezeichnet die Minister als
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«fachtechnischen Vollzugsapparat» (Fankhauser
1993, S. 39). Stapfer bestatigt in einem Brief an den
Berner Kirchenrat vom 1. November 1799 diese Per-
spektive, indem er den Wirkungskreis und die Kom-
petenz eines Ministers aus erster Hand beschreibt:
«Insonderheit darf nicht Gbersehen werden, dass
ein Minister keine selbstandige Person ist. Er ist blos
das Vorbereitungs- und Vollziehungsorgan der Ent-
scheidungen des Direktoriums in Sachen seines De-
partements. Wenn er sein Gutachten tGber gesche-
hene Anfragen vorgelegt, die Rechte der zu dem-
selben gerechneten Personen geltend gemacht, die
Art wie beide am vorteilhaftesten, vollstandigsten
und schnellsten befriedigt werden kénnten, nach
seiner besten Einsicht auseinandergesetzt, auch
dann die darauf folgenden Beschllsse des Direkto-
riums auf die schleunigste und mit dem Jnteresse
und den Gesetzen des Staates sowohl als seines Fa-
ches Ubereinstimmendste Weise in Vollziehung ge-
bracht hat, so hat er seine Pflicht erfullt» (Stapfer,
zit. in: Luginbahl 1887, S. 58). Stapfer hielt sich zu-
ruck, sich eine tragende Rolle in der Entwicklung
des Erziehungswesens anzumassen. Insofern kann
durchaus die Rede von einem Fachexperten oder
Generalsekretar sein, der zwar Mitgestaltungsmog-
lichkeiten besass, aber kaum Mitbestimmungsrecht
beanspruchte.

Die Regierungsstatthalter waren der verlangerte
Arm der Exekutive auf kantonaler Ebene und wur-
den vom Direktorium gewahlt. Sie waren mit der
Aufsicht tber den Gesetzesvollzug in den Kantonen
beauftragt. In dieser Funktion bildeten sie das Kon-
trollorgan der gesamten kantonalen Verwaltung
und erstatteten der helvetischen Regierung stetig
Bericht. Zudem verfugte der Regierungsstatthalter
Uber ein weitreichendes Ernennungsrecht Gber die
Unterstatthalter, sowie die Prasidenten von Verwal-
tungskammer, Kantonsgericht und Distriktsgerich-
ten, als auch Gerichtsschreiber und 6ffentliche An-
klager (ASHR, Bd. 1, S. 583).

Die funfkopfige Verwaltungskammer war mit
der kantonalen Administration und Staatsverwal-
tung betraut. Ihre Mitglieder wurden von einer
Wahlmanner-Versammlung jahrlich gewahlt. Es
kam regelmassig zu Konflikten mit Gemeinden, die
ihre alte Autonomie gegen die Verwaltungskammer
durchzusetzen versuchten.2 Die Verwaltungskam-
mer stand unter der Aufsicht des Regierungsstatt-
halters. Konflikte zwischen diesen beiden Gremien
blieben aber weitgehend aus (Manz 1993, S. 70).

Der Distriktstatthalter oder Unterstatthalter war
fur die Umsetzungen der politischen Beschlisse und
administrativen Vorgdnge auf Distriktsebene ver-
antwortlich. Fankhauser bezeichnet die Unterstatt-
halter in Anlehnung an Wilhelm Oechslis Formulie-
rung (Fankhauser 1993, S. 36; Oechsli 1903, S. 156)
far die Regierungsstatthalter als «<Angelpunkt> des
Regierungssystems», «die auf dem Land wohnten
und die Revolution von 1798 der Bevélkerung ge-
genuber zu rechtfertigen hatten» (Fankhauser
1993, S. 46). Matthias Manz geht in die gleiche Rich-

tung, wenn er betont, dass die Besetzung der Dist-
riktbeamtungen durch Einheimische «die lokale
Verwurzelung der Burokratie» starkte (Manz 1993,
S. 72). Die Unterstatthalter waren durch die Arbeits-
fulle mehrheitlich Uberfordert (Bernet 1993, S.
105ff.).

Auf kommunaler Ebene waren die Agenten fur
die Aufsicht Gber die Gesetze und die Kommunika-
tion zwischen Zentrum und Peripherie zustandig.
Auch sie litten unter Uberbelastung und Konflikten
mit der Bevolkerung (ebd., S. 221ff.).

Lancierung der Schul-Enquéte im
Kanton Luzern

ie Fragebogen der Schul-Enquéte wurden
Dder Verwaltungskammer und dem Regie-

rungsstatthalter des Kantons Luzern am 5.
Februar 1799 in gedruckter Form zugesandt (StaLU
Akt 24/124 B.1, 9. Februar 1799). Aber kaum abge-
schickt, tauchte schon ein Problem auf. Der Luzer-
ner Regierungsstatthalter Vincenz Ruttimann (Ber-
net 1993, S. 63ff.) schrieb am 8. Februar 1799 an
den Minister Stapfer: «Die mir zugesandte Fragen
Uber den Zustand der Schulen habe richtig erhal-
ten: Da aber bereits schon die gleichen Fragen von
der Verwaltungskammer ausgeschrieben worden,
und selbe sich bereits beantwortet befinden, so ha-
be fur uberflussig erachtet, diesem Formular noch-
mals denen Agenten, die ohnehin viel zu thun ha-
ben, zuzuschiken» (BAR B(0) 1451, 8. Februar 1799).

Der Prasident der Verwaltungskammer, Lorenz
Mayr (Bernet 1993, S. 83f.), sandte tags darauf eine
ahnliche Botschaft an Stapfer. Auch Mayr sah kei-
nen Grund, erneut eine Umfrage bei den Lehrern
durchzufihren: «Was aber die in mitkommendem
Schreiben enthaltene Auffoderung Gber den der-
maligen Academie und Schulzustand des Cantons
Luzern selbst betrifft, so ist Euch derselbe, so viel
uns bekannt ist, durch B: Professor Krauer3, und B:
LeUtpriester Muller* privatim beantwortet worden»
(BAR B(0) 1451, 9. Februar 1799).

Ruttimann und Mayr bezeugten beide, dass der
Kanton Luzern dem helvetischen Minister mit Um-
fragen zum Schulwesen zuvorgekommen war. So
zirkulierten auf der Luzerner Landschaft schon vor
Stapfers Anfrage zwei verschiedene Fragebogen.
Aus der Verwaltungskorrespondenz kann der Ver-
lauf der beiden fruheren Luzerner Umfragen re-
konstruiert werden.

Umfrage des Erziehungsrats - Tabellen von
Professor Krauer

ne vom Luzerner Erziehungsrat ausgearbei-
tete und verteilte Enquéte. Wie dabei die
gewunschten Informationen eingeholt wurden,
geht aus einem Schreiben von Xaver Keller (Bernet
1993, S. 67f.), dem Unterstatthalter des Distrikts Lu-
zern hervor. «Von allen beiden [Pfarrherren und

B ei der ersten Umfrage handelte es sich um ei-
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Unterstatthaltern, MF] sind sehr umstandliche Rap-
port eingegangen, die nachhero von den neu er-
wahlten Schul-Inspectoren und ihren Supleanten’
berichtiget worden sind. Burger Professor Krauer
hat das ganze in sehr intressante Tabellen gebracht,
die dem Minister der Kunste und Wissenschaften
und dem Directorium vorgelegt worden, und den
volkommensten Beyfall erhalten haben» (StaLU Akt
24/124 B.1, 13. Februar 1799). Die erwédhnten Tabel-
len vom é&lteren Bruder des Schulreformers und Ver-
fassers der St. Urbaner Lehrmittel Nivard Krauer®,
beinhalten 12 Fragen Uber den Zustand der Schulen
im Kanton Luzern.”

Im Namen des Erziehungsrats sandte Vincenz
Rattimann die fein sauberlich erstellten Tabellen
am 10. Januar 1799 direkt dem Minister der Kinste
und Wissenschaften (BAR B(0) 1451, 10. Januar
1799).8 Stapfer wurde im beiliegenden Begleit-
schreiben aufgefordert, die Tabellen nach Durch-
sicht zurtick an den Erziehungsrat zu senden. Rutti-
mann nahm darin eine erste Analyse des Luzerner
Schulwesens vor und richtete zehn Verbesserungs-
vorschldge an den Minister. Besonders am Herzen
lag ihm die Einrichtung einer Lehrerausbildungs-
statte, wie sie vormals in St. Urban existierte.
Schliesslich bat der Regierungsstatthalter «um die
Beantwortung dieser Punkte, wenn es nicht Jhnen
beschwerlich oder unmaglich fallt, innerhalb 8 oder
10 Tagen, da die Ankunft der Schul Jnspectoren uns
die Sache mit Jhnen berichtigen und leicht in Execu-
tion setzen lasst» (BAR B(0) 1451, 10. Januar 1799).

Stapfer reagierte schnell auf Ruttimanns Brief.
Schon am néachsten Tag, am 11. Januar, wurden die
Anliegen des Luzerner Erziehungsrates vor dem Di-
rektorium in der helvetischen Hauptstadt Luzern®
beraten und Gber die Lehrerausbildungsstatte in St.
Urban beschlossen. Das Direktorium wdardigte die
ersten Handlungen des Erziehungsrats «par des
notices trés essentielles accompagnées de tableaux
d’un grand travail, qui jettent beaucoup de jour sur
I'Etat des Ecoles de ce Canton» (BAR B(0) 1451, 11.
Januar 1799). Die helvetische Regierung war also
nicht nur tber die vorgangige Luzerner Umfrage im
Bilde, sondern fand dafur auch anerkennende Wor-
te. Der Unterstatthalter Xaver Keller erwagt sogar,
dass «es sehr wahrscheinlich ist, dass gerade diese
Tabellen unseres Erziehungs-Rath dem Directorium
Anlass zu einem Circular fur die Gbrigen Cantone
gegeben» (StaLU Akt 24/124 B.1, 13. Februar 1799)
haben. Eine Feststellung, der hier nicht nachgegan-
gen werden kann, welcher aber zumindest entge-
gengehalten werden muss, dass beispielsweise im
Kanton Baden ebenfalls vorschnell eigene Fragebo-
gen versandt wurden (ASHR, Bd. 16, S. 261).10

Umfrage des Direktoriums

ie zweite Umfrage war an die Verwaltungs-
kammer gerichtet. Das Direktorium beauf-
tragte am 19. Januar 1799 Stapfer damit,
von den Verwaltungskammern «einen Etat der

ZpH Jg. 16 (2010), H. 2

Brief des Luzerner Erziehungsrats an den Regierungsstatt-
halter Gber die verlorengegangene Schulenquéte (BAR
B(O) 1451).

Schulen und Erziehungs-Instituten ihres Kantons
nebst einer Ubersicht dessen sowohl was die besag-
ten Vorsteher von Erziehungsanstalten und Schul-
Lehrer fur ihre Bemuhungen bezogen, als auch ins-
besonders der Besoldung so sie von der Regierung
zu beziehen hatten» (BAR B(0) 1422, 19. Januar
1799) einzufordern. Die Verwaltungskammer Lu-
zern stellte den Unterstatthaltern sinngemass drei
bis funf Fragen.’ Von dieser Umfrage liegen aus
dem Kanton Luzern lediglich die Antworten der Di-
strikte Sempach, Mdunster, Sursee und Altishofen
vor (StaLU Akt 24/124 B.2). Obwohl die Unterstatt-
halter und die Agenten dieser Distrikte ihrem Auf-
trag gewissenhaft nachgingen, bedeutete die wie-
derholte Befragung zusatzliche Arbeit, die nicht je-
der kommentarlos hinnahm. Heinrich Ruttimann,
Unterstatthalter des Distrikts Sempach und Na-
mensvetter des Regierungsstatthalters (Bernet
1993, S. 114), entgegnete der Verwaltungskammer
nach Beantwortung der Fragen etwas launisch:
«Dem Erziehungs-Rath hab schon vorlaufig den Zu-
stand der Schulen in den verschiedenen Gemeinden
des Distrikts umstandlich eingeben mussen» (StalLU
Akt 24/124 B.2).
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Das Direktorium begniigt sich mit Professor
Krauers Tabellen

bwohl diese beiden Umfragen bereits die
OBeamten des Kantons Luzern beschaftig-
ten, kam der Regierungsstatthalter Vincenz
Rattimann dem Minister einen Schritt entgegen
und erklarte, dass Stapfers Enquéte-Fragen den-
noch an die Schulinspektoren - also nicht an die
Lehrer — gesendet warden. Fur den Fall, dass «in der
ersten beantwortung was mangelhaftes waére, es in
der zweyten verbessert und vollstandig angesezt
werden kénnte» (BAR B(0) 1451, 8. Februar 1799).
Auch Mayr und die Verwaltungskammer reagierten
unmittelbar, indem sie Stapfer nochmals eine Ab-
schrift des ausfuhrlichen Begleitschreibens zu Krau-
ers Tabellen einsandten (ebd., 9. Februar 1799).
Wahrenddessen hatte sich das Direktorium beim
Regierungsstatthalter gemeldet und nahm die
Durchfuhrung der Enquéte quasi zurlick: «Da ihr
schon wirklich die Beantwortung der uns gleichfalls
unterm 5ten dieses durch den Minister der Wissen-
schaften, und Kinste zugeschikten getrukten Fra-
gen uber den Zustand der Schulen in jedem Orte
durch die verschiedenen Schulinspectoren befragt
habt, so finden wir es unserseits fir unnéthig, hier-
Uber etwas mehrers zu verfigen: sondern ersuchen
euch nur uns zur Zeit gleichfalls eine Abschrift der
hieriiber eingegangenen Beantwortungen gefallig
mitzutheilen» (StaLlU Akt 24/124 B.1, 9. Februar
1799). Damit sollte die Angelegenheit eigentlich
besiegelt sein, doch der Briefwechsel tber die Schul-
Enquéte findet eine Fortsetzung.

Zweifelhafte Kompetenz der Agenten und
Lehrer?

achdem das Direktorium bestétigt hatte,
N dass keine weitere Umfrage nétig sei,
scheint Regierungsstatthalter Vincenz Rtti-
mann seine Unterstatthalter dartber nicht infor-
miert zu haben. Einige Tage spater ging Xaver Kel-
ler immer noch davon aus, dass die Enquéte-Frage-
bogen beantwortet und eingesammelt werden
mussen. Er mochte deshalb die Verwaltungskam-
mer davon Uberzeugen, auf die schon erhobenen
Daten zurlickzugreifen und fragte «ob es nicht
dienlicher ware von dem Erziehungsrat die obge-
dachten Tabellen zur Einsicht abzufodern, als die
ohnehin stark beschaftigten Agenten mit neuen
Auftragen zu belastigen, denen sie doch nicht ge-
wachsen sind» (ebd., 13. Februar 1799). Unterstatt-
halter Keller kritisierte damit nicht nur die zusatzli-
che Arbeit fur seine Untergebenen, sondern stellte
auch die Kompetenz der Agenten in Frage. Seiner
Meinung nach warde es schwierig sein, «etwas voll-
standigeres Uber das Erziehungswesen unsres Kan-
tons zu liefern, und ich zweifle ob die Agenten
wirklich im Stand sind, etwas genugtuendes hervor-
zubringen» (ebd.).
Im Namen des Erziehungsrates wandte sich Un-

terstatthalter Keller tags darauf auch direkt an
Stapfer. Keller verwies erneut auf die schon durch-
gefuhrte Befragung, vergewisserte dem Minister
aber, die Fragen den Schulinspektoren zu Ubermit-
teln. Den Lehrern hingegen kénnten diese nicht zu-
gestellt werden, weil zu befiirchten sei, «dass sie
durch dieselben weder bestimmt, weder deutlich
genug, noch sonst zu ihrer Zufriedenheit ausfallen
mochten» (BAR B(0) 1451, 14. Februar 1799).

Interessant an der Fortfuhrung der Angelegen-
heit sind zwei Aspekte: Zum einen legen Kellers
Briefe dar, dass trotz Widerruf von oberster helveti-
scher Stelle keine kantonale Reaktion feststellbar
ist. Vincenz Ruttimann sah nicht davon ab, die Stap-
fer-Enquéte einzufordern. Im Gegenteil, er fihrte
Stapfers Forderung aus, wie Unterstatthalter Keller
festhalt: «Der Burger Regierungsstatthalter hat uns
angezeigt, dass Sie [Stapfer, MF] eine, den gegen-
wartigen Schulenzustand betreffende Fragentabel-
le durch ihn an sammtliche Schullehrer einzuschi-
cken verordnet hatten» (ebd.). Zum zweiten ist Kel-
lers skeptische Haltung gegenliber den Agenten
und Lehrern offensichtlich. Keller bevorzugte es,
die Schulinspektoren zur Beantwortung der Fragen
einzusetzen. Dass dies aber nicht im Sinne Stapfers
war, verdeutlichte der Minister der Kinste und Wis-
senschaften schon bald darauf.

Stapfer stellt die Lehrer ins Zentrum

m 18. Februar 1799 schrieb Philipp Albert
AStapfer dem Luzerner Erziehungsrat und er-

klarte, wie die gedruckten Fragebogen sei-
ner Schul-Enquéte hatten verteilt werden sollen:
«Obschon Jhre Maasregel in Vertheilung der Fragen
Uber den Zustand der Schulen nicht ganz meinem
Plan gemass ist so mag sie vielleicht dennoch zweck-
massig seyn. Als ich jene Fragen entwarf und durch
den Blrger Regier: Stathalter und seine Agenten
dieselben wollte vertheilen, durch die Schullehrer
aber beantworten lassen, so wollte ich vorzuglich
Vollstéandigkeit und Beschleunigung dadurch erzie-
len» (StaLU Akt 24/124 B.1, 18. Februar 1799).

Stapfer gab sich mit einer Beurteilung des Schul-
zustandes durch die Schulinspektoren nicht zufrie-
den. Eine Besonderheit seiner Enquéte ist die Fo-
kussierung auf die Lehrpersonen. Die Lehrerinnen
und Lehrer wurden in den Mittelpunkt des Schulge-
schehens gertickt. Noch ein Vierteljahrhundert fri-
her waren bei der Zircher Schulumfrage die Fragen
an die Pfarrer der Gemeinden gerichtet (Tréhler/
Schwab 2006). Das Schulwesen wurde in der jungen
Republik zusehends ein 6ffentliches Politikum. Vor-
mals war es Ublich, die Land- und Armenschulen
von der 6ffentlichen Diskussion auszuschliessen und
diese den «kirchlichen Spharen» zu berlassen (Os-
terwalder 1989, S. 266f.).

Stapfer bekréftigte deshalb, dass «von beyden
Seiten Antworten und Berichte einlauffen, d.h. so-
wohl von Seite der Schullehrer selbst als von Seite
der Schulinspektoren» (StaLu Akt 24/124 B.1, 18. Fe-
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bruar 1799). Implizit gab er damit seiner Forderung
zur Laisierung des Schulwesens Nachdruck (ASHR,
Bd. 16, S. 149). Die Laisierungsbestrebungen, wel-
che die vormalig klerikale Schulhoheit in Frage
stellten, waren denn im Februar und Marz 1799
auch ein heiss diskutiertes Politikum auf nationaler
Ebene (Butikofer 2006, S. 62f.). Die Schul-Enquéte
hatte auch diesbezuglich keinen leichten Stand.

Trotz Stapfers Kritik sah sich der Erziehungsrat in
seiner Feststellung bestatigt, dass die eigens lan-
cierte Umfrage dieselben Bereiche abdeckte, wie
die helvetische. Die Luzerner erhielten dafur vom
Minister schliesslich durchaus anerkennende Worte.
Stapfer schrieb im selben Brief: «Eure eingeschick-
ten Tabellen sind dusserst schatzbare Beytrage, und
durch sie seyd Jhr schon wirklich den meisten Fra-
gen zuvorgekommen, welche an die Schulinspekto-
ren zu ihrer Beantwortung erlassen worden sind,
da sie allein in einer nicht bloss historischen Beant-
wortung als kompetent zu betrachten sind. Es
kommt nun bey Euren getroffenen Verfugungen
vorzuglich darauf an, dem was wirklich geleistet ist
grossere Vollstandigkeit zu geben, und es nun so
viel brauchbarer zu machen» (StaLU Akt 24/124 B.1,
18. Februar 1799).

Die Antworten der Schullehrer blieben aus

ie «grossere Vollstandigkeit» liess auf sich
D warten. Stapfer erhielt vom Luzerner Erzie-

hungsrat vorladufig keine weitere Korres-
pondenz zur Schul-Enquéte. Ein moglicher Grund
dafur sind die dusseren Umstdnde. Der im Marz
1799 ausgebrochene 2. Koalitionskrieg destabili-
sierte das Land und erschwerte Unterricht und Ver-
waltung in weiten Teilen der Helvetischen Republik.
Erst nach Kriegsende meldete sich Stapfer wieder
bei den Luzernern, diesmal aus der neuen Haupt-
stadt Bern, mit einem alten Anliegen.’? Am 4. Juli
1800 forderte er den Luzerner Regierungsstatthal-
ter auf, endlich die Umfrage von den Schullehrern
einzufordern. Stapfer erwdhnte in seinem Brief,
dass er die Antworten der Religionslehrer erhalten
hatte, diejenigen der Schullehrer aber ausgeblieben
seien. «Um endlich ein ganzes dieser so nothwendi-
gen Berichte zu erhalten ersuche ich Sie, auch die
der Schullehrer in lhrem Kanton sammeln zu lassen,
und mir mit Beférderung einzusenden» (StaLU Akt
24/124 B.2, 4. Juli 1800). Er lasst dabei die qualitati-
ven Vorbehalte des Erziehungsrates gegeniber den
Antworten der Lehrer nicht gelten. Unmittelbar da-
rauf wandte sich die Luzerner Verwaltungskammer
an den Erziehungsrat und legte diesem dar, «dass
Ihm [dem Regierungsstatthalter, MF] der Minister
der Kunste und Wissenschaften die Beantwortung
jener gedruckten Fragen abgefordert habe, die er
schon im Februar 1799 den Schullehrern in hiesigem
Canton habe vorlegen lassen, u. die lhm bisher noch
nicht zugekommen seyen. Wir laden Euch demnach
ein, diesselben aufzufordern, dass sie uns durch
Euch die Beantwortung dieser Fragen ehestens zu
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Handen des Ministers einschiken» (ebd., 11. Juli
1800).

Minister Stapfer tritt zuriick

se erneute Aufforderung zugestellt hatte, am

5. Juli 1800, reiste er «urlaubshalber» nach
Frankreich (ASHR, Bd. 16, S. 2). Der Wechsel des Mi-
nisters der Kinste und Wissenschaften begann sich
abzuzeichnen. Als das Direktorium beim ersten
Putsch am 7. Januar 1800 gesturzt worden war, ver-
blieb Stapfer zwar noch auf dem Ministerposten
(Bernet 1993, S. 1020). Seine Kirchenpolitik wurde
aber zusehends von Berner Theologen rund um den
vormaligen Mentor Johann Samuel Ith angefein-
det. In einer regelrechten Kampagne wurde dem
Minister vorgeworfen, mitschuldig an der Zersto-
rung des Christentums in Helvetien zu sein. Dieser
Vertrauensverlust setzte Stapfer zu (Rohr 2005, S.
147ff.). Obwohl er in Frankreich am 7. August 1800
auch einen zweiten Putsch Uberlebte, beschloss er
gegen Ende desselben Jahres das Ministeramt zu
verlassen und anschliessend als Gesandter der Hel-
vetischen Republik in Paris zu bleiben (ebd., S. 165).

E inen Tag nachdem Stapfer den Luzernern die-

Malheur mit den Luzerner Lehrerantworten

von Schadau (ASHR, Bd. 16, S. 2; ADB, Bd. 21,
S. 78ff.), erhielt schliesslich neue Nachrichten
Uber die langst eingeforderte Luzerner Schul-En-
quéte. Der mittlerweile zum Regierungsstatthalter
avancierte Xaver Keller'> meldete am 16. November
1800, dass das Ergebnis «noch einigen Aufschub zu
leiden scheint» (BAR B(0) 1451, 16. November 1800).
Die Begrindung fur die Verzégerung lieferte er zu-
gleich mit, indem er dem Ministerium der Kinste
und Wissenschaften die Abschrift eines vom Erzie-
hungsrat verfassten Briefes weiterleitete. Dessen
Inhalt liefert die Erkléarung, weshalb die Luzerner
Antworten der Schul-Enquéte weder im Staatsar-
chiv Luzern noch im Bundesarchiv in Bern aufzufin-
den sind.’® Der Erziehungsrat informierte den Re-
gierungsstatthalter Gber den Verbleib der Schul-
Enquete wie folgt: «Biirger! Wenn dem Br. Minister
der Kiinste & Wissenschaften die Beantwortung der
Fragen an Schulmeister aus unserm Kantone noch
nicht zu handen gekommen ist, so liegt die Ursache
davon theils in der Gleichgultigkeit des Volks gegen
alle Verfugungen, die das Schulwesen betreffen,
theils in der bisherigen Unstatigkeit der Lokale fur
unsre Zusamenkunften & fur unser Archiv. Nach-
dem wir die Tabellen aus ein paar Distrikten erhal-
ten haben, legten wir sie in einen besondern
Schrank, um so die folgenden zu erwarten, aber
vergebens. Unterdessen wurde das Lokale veran-
dert, & die Tabellen vergessen» (ebd., 14. November
1800).
Es scheint, als waren die eingesammelten Umfra-
gebogen in der Zeit zwischen Frihjahr 1799 und

Stapfers Stellvertreter, Albrecht Friedrich May
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November 1800 einem organisatorischen Malheur
zum Opfer gefallen. Nachdem sich der Minister der
Kinste und Wissenschaften Gber ein Jahr lang mit
den Antworten der Luzerner Schul-Enquéte abge-
kampft hatte, blieb schliesslich wenig Ubrig, ausser
einer ernichternden Einsicht. Die Dauer, aber auch
die Umstandlichkeit, mit der Stapfers Anliegen im
Kanton Luzern bearbeitet wurde, lasst darauf
schliessen, dass die helvetische Verwaltung weit
entfernt von einer rational funktionierenden Biro-
kratie war.

Schliesslich méchte der Luzerner Erziehungsrat
die Panne beheben und verspricht: «Wir werden
nicht ermangeln, die Abgehenden noch einzutrei-
ben, u. sie méglichst bald dem Br. Minister einzu-
handigen» (ebd.). Im gleichen Atemzug wird aber
nochmals die fruher durchgefuhrte Umfrage er-
wahnt und deren Qualitat hervorgehoben. Die Ant-
worten der Lehrer zu Stapfers Schul-Enquéte aus
dem Kanton Luzern sind mit Ausnahme derjenigen
der Gemeinde Hochdorf (StalLU 24/124 B.2, 18. Feb-
ruar 1799) bis heute nirgendwo wieder aufge-
taucht.

Anmerkungen

1 Pfarrer-, Kloster-, Bibliotheks- und Kunstler-Enquéte (vgl.
Haas 1971)

2 Das Luzerner Departement fur Kinste, Wissenschaften
und 6ffentliche Erziehung unterstand zum Zeitpunkt der
Schul-Enquéte Johann Jakob Widmer (Bernet 1993, S.
72ff.).

3 Professor Franz Regis Krauer (Bernet 1993, S. 793)

Stadtpfarrer Thaddaus Muller (Bernet 1993, S. 389f.)

5 Im Juli 1798 ist die Institution der Schulinspektoren ent-
standen. Alle neun Luzerner Inspektoren und deren Sup-
pleanten waren Geistliche. Die ersten Inspektoren wur-
den am 3. Dezember 1798 vom Erziehungsrat gewahlt
(Bernet 1993, S. 803ff.).

6 Nivard Krauer war bis zu seinem Tod am 8. September
1799 Schulinspektor des Distrikts Altishofen (Bernet
1993, S. 793f, S. 806; Hug 1920, S. 69-97, S. 299-302; BAR
B(0) 1453).

7 «1.Sind in der Gemeine Schulen? 2. Was wird in diesen
gelehrt? 3. Zu welcher Zeit werden Schulen gehalten? 4.
a. Wer ist der Lehrer b. Wer bestellt ihn? 5. Wie steht der
Lehrer seinem Amte vor? 6. Wie gross ist die Zahl der
Schulkinder? Welche Hindernisse? 7. Welche Bucher wer-
den gebraucht? 8. Woher, und wie wird der Lehrer besol-
det? 9. Ist ein eigenes Schulhaus, oder eine Stube? 10.
Sind mit dem Lehramt andere Verrichtungen verbunden?
11. Sind Privatschulen in der Gemeine? 12. Sind zum
Schulunterricht taugliche Méanner? u.s.w.» (BAR B(0)
1454).

8 RuUttimann unterzeichnete den Brief mit dem Titel «Pro-
visorischer Prasident». Die erste Sitzung des Erziehungs-
rats fand erst am 20. Januar 1799 statt (Bernet 1993, S.
802).

9 Vom 9. September 1798 bis am 31. Mai 1799 war Luzern
Hauptstadt der Helvetischen Republik (Stahelin 1977).

10 Gedruckter Fragebogen bei BAR B(0) 1424

11 «1. Welches sind die Erziehungs oder Schulanstalten in
Eurem Distrikt. Wie viele Euer Gemeinden haben solche,
und welche? 2. Wie wurden diese Schullehrer derselben
besoldet, und woraus, wie hoch belief sich ihr bestandi-
ges und wie hoch ihr zufélliges jahrliches Einkommen. 3.
Muss die Beantwortung den allfalligen Verlust enthal-
ten, den solche Erziehungs, oder Schullnstitute, der die
Lehrer an ihrem jahrlichen Gehalt durch die Aufhebung
der Zehnden, Grundzinsen, und Ubrigen Feudallasten er-
litten haben» (StaLU Akt 24/124 B.1, 30. Januar 1799).
Auf dem Antwortbogen des Bezirks Munster sind noch

H

zwei zusatzliche Fragen Uber Schullokale vermerkt. «4.
Wo sind ordentliche Schulhduser und wo in deren Ab-
gang Gebaude, die dazu eingerichtet werden konten,
vorhanden? Und wie hoch ungefehr die Reparationskos-
ten? 5. War die Gemeinde gesinnt und im Stande etwas
dazu, oder zu Errichtung eines Neuen beyzutragen?»
(StaLU Akt 24/124 B.2, 10. Februar 1799).

12 Kriegsbeginn war am 6. Marz 1799, das Kriegsende am
14. Juni 1800 (Stahelin 1977, S. 806f.).

13 Nach dem zweiten republikanischen Putsch wurde der
Regierungsstatthalter Vincenz Rittimann Mitglied des
Vollziehungsrats. Xaver Keller riickte am 18. August als
Regierungsstatthalter des Kantons Luzern nach (Bernet
1993, S. 66, S. 1020).

14 In der ASHR steht falschlicherweise geschrieben, dass die
Originale der Schul-Enquéte des Kantons Luzern im
Staatsarchiv Luzern zu finden sind (ASHR, Bd. 16, S. 279).

Literatur

Aktensammlung aus der Zeit der Helvetischen Republik
(1798-1803), 16 Bande. Johannes Strickler/Alfred Rufer
(Hrsg.). Bern 1886-1911/Freiburg i. Ue. 1940-1966
[=ASHR]

Bernet, Paul: Der Kanton Luzern zur Zeit der Helvetik. As-
pekte der Beamtenschaft und der Kirchenpolitik. Luzern
1993

Brian, Eric: Staatsvermessungen. Condorcet, Laplace, Turgot
und das Denken der Verwaltung. Wien/New York 2001

Butikofer, Anna: Staat und Wissen. Urspringe des moder-
nen schweizerischen Bildungssystems im Diskurs der Hel-
vetischen Republik. Bern 2006

Fankhauser, Andreas: Die Zentralbehérden des helvetischen
Einheitsstaates. Organisation und Funktionieren. In: An-
dré Schluchter/Christian Simon (Hrsg.): Helvetik — neue
Ansatze. Basel 1993, S. 35-49

Grunder, Hans-Ulrich: Stapfers Enquéte und das helvetische
Schulprogramm. In: Schweizerische Zeitschrift fur Erzie-
hungswissenschaft 20(1998), Nr. 3, S. 348-364

Haas, Leonhard: Die Innerschweiz in den Enqueten der Hel-
vetik. In: Der Geschichtsfreund. Mitteilungen des Histori-
schen Vereins der funf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unter-
walden ob und nid dem Wald und Zug, Band 124. Stans
1971, S.510-516

Hug, Anna: Die Bedeutung St. Urbans fur das luzernische
Volksschulwesen (1780-1820). Zurich 1920

Iselin, Isaak: Tagebuch 1765. In: Jakob Keller: Aus den Papie-
ren eines Schinznachers. In: Die Praxis der Schweizeri-
schen Volks- und Mittelschule. Beitrage fur spezielle Me-
thodik und Archiv fur Unterrichtsmaterial Zirich 1888,
Band 8, H. 1, S. 32-35

Manz, Matthias: Zentralismus und lokale Freirdume: Die
Ebene der Kantone und der Gemeinden. In: André
Schluchter/Christian Simon (Hrsg.): Helvetik - neue An-
satze. Basel 1993, S. 68-78

Oechsli, Wilhelm: Geschichte der Schweiz im neunzehnten
Jahrhundert. Band 1: Die Schweiz unter franzdsischem
Protektorat 1798-1813. Leipzig 1903

Osterwalder, Fritz: Die padagogischen Vorstellungen in der
Helvetischen Gesellschaft und die Franzésische Revoluti-
on. Uber die Zusammenhange von Nationalerziehung,
Volksbildung, Staatsschule und Offentlichkeit. In: Zeit-
schrift fur Padagogik, Beiheft 24. Weinheim/Basel 1989,
S. 255-272

Rohr, Adolf: Philipp Albert Stapfer. Minister der Helvetischen
Republik und Gesandter der Schweiz in Paris 1798-1803.
Baden 2005

Schmidt, Heinrich Richard: Die Stapfer-Enquéte als Moment-
aufnahme der Schweizer Niederen Schulen vor 1800. In:
Zeitschrift fur padagogische Historiographie 15(2009), H.
2,5.98-112

Stahelin, Andreas: Helvetik. In: Hanno Helbling et al. (Mit-
arb.): Handbuch der Schweizer Geschichte, Band 2. ZU-
rich 1977, S. 804-806

Trohler, Daniel/Schwab, Andrea (Hrsg.): Volksschule im 18.
Jahrhundert: die Schulumfrage auf der Zircher Land-
schaft in den Jahren 1771/1772. Bad Heilbrunn 2006

ZpH Jg. 16 (2010), H. 2



	Der rationale Staat und seine bürokratischen Grenzen : Philipp Albert Stapfer auf der Suche nach den Antworten der Luzerner Schul-Enquête

